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Tarifvertrag
Uber eine Zulage fiir Angestellte
mit Aufgaben nach dem Asylverfahrensgesetz
vom 3. Mai 1993

Gem. RdErl. d. Finanzministeriums -B 4133 - 1.16 - IV | - u. d. Innenministeriums -llA 2 -7.51-
65/93-v. 6. 9.1993")

Den nachstehenden Tarifvertrag geben wir bekannt:
Tarifvertrag

Uber eine Zulage fur Angestellte

mit Aufgaben nach dem Asylverfahrensgesetz

vom 3. Mai 1993
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Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland,

vertreten durch das Bundesministerium des Innern,

der Tarifgemeinschaft deutscher Lander, vertreten durch die Vorsitzende des Vorstandes,
und*)

einerseits

andererseits

wird folgendes vereinbart:

§1 Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt fir Angestellte, deren Arbeitsverhaltnisse durch den Bundes-Angestell-
tentarifvertrag (BAT) geregelt sind.

§2 Anspruchsvoraussetzungen und Hohe der Zulage

(1) Angestellte erhalten, wenn sie beim. Bundesamt flr die Anerkennung auslandischer Fliichtlin-
ge oder bei einer Aufnahmeeinrichtung fir Asylbegehrende verwendet werden oder bei einer
Auslanderbehdrde lGiberwiegend Aufgaben nach dem Asylverfahrensgesetz wahrnehmen, eine -
auch im Rahmen der Zuwendung nach dem Tarifvertrag Uber eine Zuwendung fir Angestellte -
nicht zu-satzversorgungspflichtige Zulage unter den gleichen Voraussetzungen, in der gleichen
Hohe und in dem gleichen Umfang, wie sie die entsprechenden vergleichbaren Be-

amten des Arbeitgebers nach Nr. 8d der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen
A und B des Bundesbesoldungsgesetzes erhalten.

(2) Die Vergleichbarkeit richtet sich nach § 2 Abs. 2 des Tarifvertrages iber Zulagen an Ange-
stellte vom 17. Mai 1982. Danach sind vergleichbar mit Beamten des

a) einfachen Dienstes die unter § 2 Abs. 2 Buchst, a des in Satz | genannten Tarifvertrages fal-
lenden Angestellten,

b) mittleren Dienstes die unter § 2 Abs. 2 Buchst, b des in Satz | genannten Tarifvertrages fallen-
den Angestellten,

c) gehobenen Dienstes die unter § 2 Abs. 2 Buchst, c des in Satz | genannten Tarifvertrages fal-
lenden Angestellten, jedoch die Angestellten der Vergutungsgruppe Il a nur, soweit sie in der
Protokollnotiz aufgefihrt sind,

d) héheren Dienstes die Angestellten der Vergutungsgruppen Il a (soweit sie nicht in der Proto-
kollnotiz aufgeflihrt) sowie | b bis I.

(3) Fur die Bemessung der Zulage an Angestellte, die
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a) das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist § 30 BAT,
b) nicht vollbeschaftigt sind, ist § 34 BAT entsprechend anzuwenden.

(4) Die Zulage wird nur fur Zeitraume gezahlt, fur die dem Angestellten Vergitung, Urlaubsver-
gutung oder Krankenbezlige zustehen; § 36 Abs. 2 BAT ist entsprechend anzuwenden.

Protokollnotiz zu Absatz 2:

Die Zulage in gleicher Hohe wie ein Beamter des gehobenen Dienstes erhalten die Angestellten,
die nach folgenden Tatigkeitsmerkmalen der Verglitungsgruppe Il a der Anlage | a zum BAT ein-
gruppiert sind:

1. Teil |

Fallgruppen 8,8 a,8b,9,94a,9b, 10

2. Teil ll

Abschnitt B Unterabschn. |

Unterabschn. IV Abschitt G

3. Teil lll

Abschnitt A Unterabschn. Il Abschnitt H . .

4. Teil IV

Abschnitt A Unterabschn. I

einzige Fallgruppe einzige Fallgruppe alle Fallgruppen
Fallgruppen 5 und 7 alle Fallgruppen

Fallgruppen 5 und 7

§3 Berlcksichtigung der Zulage bei anderen Leistungen

Die. Zulage nach § 2 ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§41 BAT) und des Ubergangsgel-
des (§ 63 BAT) zu berlicksichtigen.

§4 Inkrafttreten, Laufzeit
(1) Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 1992 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats
schriftlich gekiindigt werden.

| Gleichlautende Tarifvertrage sind abgeschlossen worden mit der Gewerkschaft Offentliche
Dienste, .Transport und Verkehr
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- Hauptvorstand -,

diese zugleich handelnd fir die

- Gewerkschaft der Polizei,

- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,

- Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft

und

der Tarifgemeinschaft fur Angestellte im 6ffentlichen Dienst

- Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (DAG)

- Gemeinschaft von Gewerkschaften und Verbanden des 6ffentlichen Dienstes (GGV6D)
- Marburger Bund (MB)

Der AbschluB von inhaltsgleichen Tarifvertragen und von AnschluBtarifvertragen zu diesem Ta-
rifvertrag mit anderen Gewerkschaften wird jeweils in Teil Il des MB1. NW. bekanntgegeben.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/4



	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Tarifvertrag über eine Zulage für Angestellte mit Aufgaben nach dem Asylverfahrensgesetz vom 3. Mai 1993 Gem. RdErl. d. Finanzministeriums -B 4133 - 1.16 - IV l - u. d. Innenministeriums -IIA 2 -7.51- 65/93-v. 6. 9.1993¹) 

